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Das staatliche Leben der Kaffitscho.
Von Friedrich J. Bieber. Wien.

Unsere Kenntnis der staatlichen Einrichtungen des
Landes Kaffa, des geheimnisvollen Waldlandes im Süd¬
westen des nordostafrikanischen Hochlandes, war recht
dürftig. Was Massaja, Cecchi und Solleilet, denen es
vergönnt gewesen ist, noch das alte Kaffa zu schauen,
davon erzählten, ließ uns die politische Organisation der
Kaffitscho als etwas sowohl dem abessinischen als dem
oromischen Wesen Fremdes erscheinen. Ich ließ es mir
während meines Aufenthaltes in Kaffa, im Sommer 1905,
angelegen sein, ein möglichst erschöpfendes Material
hierüber zu sammeln. Und es sind in der Tat ganz

eigenartige Einrichtungen, ursprüngliche Formen, die
sich dort in jahrhundertelanger Abgeschlossenheit bis in
unsere Tage erhalten haben, bis es im Jahre 1897 den

Abessiniern gelang, auch Kaffa zu bezwingen. Es mag
ein Beweis von der Lebendigkeit des Staatshegriffes der
Kaffitscho sein, daß es eines achtmonatigen Kampfes be¬
durfte, ehe es den über 30 000 Gewehre verfügenden
Abessiniern — die im Jahre 1896 in kaum drei Monaten

das Heer Baratieris zersprengt hatten — gelang, die
Kaffitscho, die nur 300 Gewehre besaßen, niederzuringen.

Staatsform: Durch 19 Generationen, d. h. von
etwa 1300 bis zum Jahre 1897, bis zur Eroberung
UDd Einverleibung des Landes in das Reich Äthiopien,
war die Staatsform des Reiches Kaffa ein aus dem alten

hamitischen Familienverbande entwickeltes tatitino
(Königstum), das der herrschenden Rasse, d. h. den an
der Landnahme beteiligt gewesenen tibo (Sippen) die
unbeschränkte Herrschaft über die übrigen Volksgenossen
sicherte.

Mit der Ausdehnung der Herrschaft der Kaffitscho
über das eigentliche Staatsgebiet hinaus unter Galli
Ginotsche, der vor zehn Generationen, d. h. etwa um das

Jahr 1600 regierte, wandelte sich das Königreich Kaffa
in ein Kaiserreich um, mit dem Herrscher von Kaffa als
Oberkönig oder atiotsch (Kaiser, Attie der Amhara).

Die ogitino (Würde) des tato (Königs) oder
atiotsch (Kaisers) war in der Sippe Mindscho-Buscha-
scho, der Familie des Reichsgründers, erblich, d. h. er
wurde unter den legitimen Söhnen des jeweiligen letzten
Herrschers gewählt. Er mußte sich zur Religion der
herrschenden Rasse, d. h. der sich als hekkitscho be¬
zeichnenden Kaffitscho bekennen. Kaiser Kaje Scherot-
schi, der von 1854 bis 1870 regierte, stellte es als Gesetz
auf, daß der Kaiser weder kritino (Christ) noch nagado
(Moslim) sein dürfe.

Staatsordnung: Eine den Machtbereich des Herr¬
schers und die Befugnisse der Beamten bestimmende
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tatitino schrato (Staatsordnung) wurde von Kaiser
Galli Ginotsche, etwa um das Jahr 1600, in sieben Jahren
und sieben Monaten aufgestellt. Sie stand bis zur

Eroberung und Einverleibung Kaffas in das Reich
Äthiopien, d. h. bis 1897 in Geltung.

Machtbereich des Herrschers: Der Kaffi
tato (König von Kaffa) oder Kaffi atiotsch (Kaiser von
Kaffa) war als Träger der täte uko (Krone) der Inhaber
der obersten Gewalt. Der Kaiser war dem Gesetze nach

Eigentümer alles Grund und Bodens, die Untertanen
waren dem Gesetze nach seine Sklaven. Als oberster

Kriegsherr entschied der Kaiser über Krieg und Frieden,
ohne jedoch die Führung im Kriege zu übernehmen, als
oberster Richter hatte der Kaiser das Recht, die Todes¬
strafe zu verhängen, in seinem Namen wurde Recht ge¬
sprochen. Der Kaiser ernannte die Beamten und setzte
sie ab nach seinem Belieben.

Seit Kaje Scherotschi war dem Glauben der sich als
hekkitscho bezeichnenden Kaffitscho nach in der
Person des Kaisers hekko (Gott) inkarniert, und er
fungierte auch als ekko (Magier oder Priester) der
hekkitscho.

Staatsrat: Die Macht des Kaisers von Kaffa war

durch einen Staatsrat, d. h. die Versammlung der
mikretscho (Räte) beschränkt, die den Hohen Rat
oder Geheimen Rat des Reiches Kaffa bildeten. Die Zahl
der mikretscho betrug sieben. Ohne Befragung oder
ohne Zustimmung der Versammlung der mikretscho,
d. h. des Staatsrates, unternahm oder erledigte der Kaiser
keine Angelegenheit. Sie waren Beisitzer, wenn er
Gericht hielt. Sie hatten das Recht, neben dem Kaiser,
d. h. neben dem täte gabirro (Thron) zu sitzen.

Die Würde der Räte war erblich, sie wurde vom

Vater auf den Sohn vererbt, und zwar in den sieben an

der Landnahme beteiligt gewesenen Sippen Hio, Matscbo,
Ako, Amaro, Matto, Schitto Argebbo und Bube Argehbo,
deren jeweilige Älteste, d. h. Oberhäupter mikretscho
waren.

Gesetzgebung: Die wogo (Gesetze) und die
Kundmachungen des Kaisers, das oto („Wort des Kaisers“,
Auadsch der Amhara), wurde mittels öffentlichen Aus¬
rufes durch den awa rascho (obersten Richter und
Herold) erlassen und erlangten damit Gesetzeskraft.

Politischer Einfluß der Masse: Einen Einfluß
auf die tato (Regierung) und iraschitino (Verwaltung)
des Staates übten nur die g e n n o (Oberhäupter oder
Ältesten, Schumagille der Amhara) der an der Land¬
nahme beteiligt gewesenen Sippen aus. Der Rest der
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